
Montag den 23*? December.

Landes-Verordittlng.
Voir Gottes Gnaden Wie Friedrich, Landgraf zu Hessen, Fürst zu Hersfeld,

Graf zu Catzenelubogen, Dietz, Zicgenhayn, Nidda, Schaumburg und Hanau :c.:e.
Ritter des König!. Großbrittannischerr Ordens von: blaum Hosenbande, re. rc.

(!X^achdem Uns von Unserm Steuer-Collegio dieuntei'thanigste berichtliche Anzeige geschehen,
wasmaßen in verschiedenen in UnserenFürstenthümern und Landen belegenen Städten

dm neu angehenden Bürgern (wiewohl ohne deshalb vorhandene gnädigste Privilegia und
Rescripta) einige Personal-Freyheit von Contribution und Stcuren zugestanden, btevimrcr
aber weder in Betracht der Größe noch des Commercii einige Proportion beobachtet, sondern an
einem Orte ein bis anderthalb Jahr, an dem andern kaum ein Viertel bis ein halbes Jahr, und

 an vielen hingegen gar keine Freyheit accordirt worden; und Wir dann zu Einführung mehrerer

Gleichheit sowohl, als zu Aufhelf- und Beförderung des Commercii, Manufacturen undFa-
briguen gnädigst resolviret haben, daß fnhrohin in allen sowohl kleinen alö großen Städten den
neu angehenden Bürgern, in Erwägung ihres Etablissements , Anschaffung ihres Geraths
 und Handwerkszeugs, auch abzuwartender Kunden, adato des gewonnenen Bürgerrechts ein
ganzes Fahr lang die Personal-Contribution und Stcuren, zu ihrem desto beffcrm Aufkomnren
in Handlung und Gewerben, erlassen werden sollen, worunter jedoch diejenigen neue Bürger, wel-


